
313 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

9. 5. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Pensionsgesetz 1965 geändert 

wird (3. Pensionsgesetz-Novelle) 

. Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Ni. 340, wird 
wie folgt geändert: 

L Der Abs. 4 des § 18 hat zu entfallen. Der 
bisherige Abs. 5 ist als Abs. 4 zu bezeichnen. 

sprechend. Ebenso ändert sich die Bemessungs­
grundlage der' Ruhegenußzulage, wenn die Höhe 
der Aktivzulage geändert wird. 

(3) Beim Zutreffen der im Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen ändert sich das im § 19 Abs. 4 
vorgesehene HÖchstmaß der Versorgungsleistung 
um denselben Hundertsatz, um den sich bei 
einem Beamten des Dienststandes das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V ändert." 

5. a) Die überschrift des § 49 hat zu lauten: 

"U n t e r hai ts bei t rag fü r die' An g e-
2. Im § 20 Abs. 3 hat der zweite Satz zu hör i gen und Hin t erb I i e ben e n 

lauten: ein e sen t las sen e n B e amt e n" 

"Die Bestimmung des § 19 Abs. 4 bleibt un­
berührt." 

3. Im § 26 Abs. 1 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

"Die Bestimmung des § 19 Abs. 4 bleibt unbe­
rührt." 

4. Im § 41 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 

,,(2) Wird ,durch gesetzliche Vorschriften die 
Höhe des. Gehaltes oder der ruhegenußfähigen 
Zulagen der Beamten des Dienststandes geändert, 
so ändert sich die Höhe des ruhegenußfähigen 
Monatsbezuges der Beamten des Ruhestandes.ent-

b) Dem § 49 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Auf den Hinterbliebenen eines aus dem 
Dienststand entlassenen Beamten sind die Bestim­
mungen der Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwen­
den." 

Artikel 11' 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1971 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung, in .Angelegenheiten je­
doch, die nur ein Bundesministerium betreffen, 
der zuständige Bundesminister betraut. 
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2 313 der Beilagen 

Erläuterungen 

Auf Grund der Bestimmungen des Bundes­
gesetzes vom 30. Oktober 1970, BGB1. Nr. 342, 
ist die Remtsstellung des unehelimen Kindes neu 
geordnet worden. Dabei wurde festgelegt, daß 
der Ansprum dieser Kinder auf Unterhalt und 
Versorgung "sich wie für ehelime Kinder be­
stimmt", und zum Ausdruck gebramt, daß die 
Pflimt, für den Unterhalt und für die Versor­
gung des unehelimen Kindes aufzukommen, 
primär den Vater trifft (§ 166 a ABGB). Auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
ist eserforderlim, die einsmränkenden Bestim­
mungen des § 18 Abs. 4 aufzuheben und auf 
diese Weise die unehelimen Kinder eines männ­
lichen Beamten in pensionsremtlimer Hinsimt den 
ehelimen Kindern gleimzustellen. 

Neben den sim aus dem vorerwähnten Grund 
ergebenden Knderungen sind aum die im einzel­
nen namstehend näher dargelegten Knderungen 
notwendig geworden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist zu be­
merken: 

Zu Art. I Z. 1 bis 3: 

Art. I Z. 1 dient dem eingangs erwähnten 
Zweck, die unehelimen Kinder eines männlichen 
Beamten in pensionsremtlimer Hinsimt den ehe­
limen Kindern gleichzustellen. Die Knderungen 
im § 20 Abs. 3 und § 26 Abs. 1 (Art. I Z. 2 
und 3) ergeben sim aus der Aufhebung des bis­
herigen Abs. 4 des § 18. 

Zu Art. I Z. 4: 

§ 41 Abs. 2 gewährleistet die Knderung des 
ruhegenußfähigen Monatsbezuges, wenn sich 
durm gesetzlime Vorsmriften die Höhe des Ge­
haltes oder der ruhegenußfähigen Zulagen ändert. 
Die Ergänzung durm einen zweiten Satz soll 
klarstellen, daß aum eine 2tnderung der Höhe der 
Aktivzulage (Aktivzulagen sind im § 12 Abs. 1 
aufgezählt) eine entspremende Knderung der Be­
messungsgrundlage der Ruhegenußzulage (§ 12 
Abs. 2) zur Folge hat. 

Die Knderung im § 41 Abs. 3 ist durm die 
Knderung unter Art. I Z. 1 bedingt. 

Zu Art. I Z. 5: 

§ 49 sieht unter bestimmten Voraussetzungen 
die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages für den 
Angehörigen eines aus dem Dienststand entlasse­
nen Beamten vor. Ein Unterhaltsbeitrag kann 
aum befristet gewährt werden. In einigen Fällen 
haben sich nun dadurm Härten ergeben, daß 
nam dem Ableben eines entlassenen Beamten 
- wiewohl sich für die früheren Angehörigen 
und nunmehrigen Hinterbliebenen die wirtsmaft­
lichen Verhältnisse nimt geändert hatten - den 
Hinterbliebenen Unterhaltsbeiträge nimt weiter 
gewährt werden konnten (vg1. das Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichtshofes vom 21. Oktober 
1971, Z1. 1045/71-7). Die Ergänzung des § 49 
soll diese Härten beseitigen. 

Zu Art. II: 

In übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Bundesgesetzes vom 30. Oktober 1970, BGB1. 
Nr. 342; sollen die Bestimmungen des Art. I Z. 1 
am 1. Juli 1971 in K.raft treten. Dies bedingt aum 
das Inkrafttreten der Bestimmungen des Art. I 
Z. 2 und 3 sowie die in Z. 4 enthaltene Abände­
rung des § 41 Abs. 3 zum gleimen Zeitpunkt. 
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wird aum für 
die übrigen Bestimmungen das Inkrafttreten zum 
1. Juli 1971 vorgesehen. 

Ein nennenswerter Mehraufwand ergibt sim 
durch die 3. Pensic>nsgesetz-Novelle nimt, zumal 
in den im Zusammenhang mit dem § 49 erwähn­
ten Härtefällen bisher eine Lösung durm die Ge­
währung von außerordentlimen Versorgungs­
genüssen gefunden werden mußte. Die Knderung 
des § 18 bringt im übrigen aum eine Verwal­
tungsvereinfamung bei der Behandlung der in 
Betramt kommenden Fälle. 
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313 der Beilagen 3 

Beiblatt zu den Erläuterungen 

Gel t end e r Tex t des P e n s ion s­
g e set z e s 1965 

§ 18 Abs. 4 und 5 

,,(4) Der Waisenversorgungsbezug des unehe­
lichen Kindes eines männlichen Beamten darf 
die Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf die 
das Kind gegen den verstorbenen Beamten an 
dessen Sterbetag Anspruch gehabt hat. Die Hilf­
losenzulage bleibt hiebei außer Betracht. 

Neuer Text 

(5) Auf den Waisenversorgungsbezug eines ,,(4) Auf den Waisenversorgungsbezug eines 
Wahl- oder Stiefkindes .................... " Wahl- oder Stiefkindes .................... " 

§ 20 Abs. 3 zweiter Satz 

"Die Bestimmungen der §§ 18 Abs. 4 und 19 "Die Bestimmung des § 19 Abs. 4 bleibt unbe-
Abs. 4 bleiben unberührt." rührt. " 

§ 26 Abs. 1 zweiter Satz 

"Die Bestimmungen der §§ 18 Abs. 4 und 19 "Die Bestimmung des § 19 Abs. 4 bleibt unbe-
Abs. 4 bleiben unberührt." rührt." 

§ 41 Abs. 2 und 3 

,,(2) Wird durch gesetzliche Vorschriften die 
Höhe des Gehaltes oder der ruhegenußfähigen 
Zulagen der Beamten des Dienststandes geändert, 
so ändert sich die Höhe des ruhegenußfähigen 
Monatsbezuges der Beamten des Ruhestandes ent­
sprechend. 

(3) Beim Zutreffen der im Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen ändert sich das in den §§ 18 
Abs. 4 und 19 Abs. 4 vorgesehene Höchstaus-
maß ..................................... " 

,,(2) Wird durch gesetzliche Vorschriften die 
Höhe des Gehaltes oder der ruhegenußfähigen 
Zulagen der Beamten des Dienststandes geändert, 
so ändert sich die Höhe des ruhegenußfähigen 
Monatsbezuges der Beamten des Ruhestandes ent­
sprechend. Ebenso ändert sich die Bemessungs­
grundlage der Ruhegenußzulage, wenn die Höhe 
der Aktivzulage geändert wird. 

(3) Beim Zutreffen der im Abs. 2 genannten 
Voraussetzungen ändert sich das im § 19 Abs. 4 
vorgesehene Höchstausmaß ................. " 
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